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§ 23 K-LAKWO Wahlzeugen

K-LAKWO - Karntner Landarbeiterkammerwahlordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2025

§23

Wahlzeugen

(1) Zur Stimmenauszahlung durch die Wahlbehdrde diirfen von jeder wahlwerbenden Gruppe, deren Wahlvorschlag
von der Wahlbehdorde veroffentlicht wurde, hdchstens zwei Wahlzeugen entsendet werden. Die Wahlzeugen sind dem
Wabhlleiter bei sonstiger Nichtbertcksichtigung spatestens bis zum Ende der Frist gemaR & 3 Abs 1 schriftlich namhaft
zu machen.

(2) Die Wahlzeugen diirfen lediglich als Beobachter tatig werden. Ein Einfluss oder eine Mitwirkung bei der Auszahlung
steht ihnen nicht zu.

In Kraft seit 01.06.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-lakwo/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/k-lakwo/paragraf/3
file:///

	§ 23 K-LAKWO Wahlzeugen
	K-LAKWO - Kärntner Landarbeiterkammerwahlordnung


